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handlung. 
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Stellvertreter des Ministerpräsidenten 
und Staatsminister des Innern 

* 

Entwurf eines zweiten Gese~es 
zur Änderung der Dienststrafordnung 

Art. 1 

Abschn. VIII Nr. 3 der Dienststrafordnung vom 
29. April 1948 (GVBL S. 67) erhält folgende Fassung: 

„3. Für die staatliche Polizei 

§ 111 

Der Staatsminister des Innern bestimmt, 
welche Vorgesetzten der staatlichen Polizei
verbände und der Bayerischen Polizeischule 
Dienstvorgesetzte im Sinne des § 26 Abs. 1, 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 und Abs. 3 sind." 

Art. 2 

Dieses Gesetz tritt am . 111 Kraft. 

Begründung 

Die bisherige Fassung des § 111 DStO. ermächtigt den " 
Staatsminister des Innern, die Dienstvorgesetzten für 
den Bereich der Land- und Grenzpolizei zu bestimmen. 
Demgemäß erging die Vollzugsverordnung vom 17. Ok
tober 1950 (GVBL ·S. 217) i. F. der VO. vom 17. Mai 1951 
(GVBI. S. 86). . 

Darüber hinaus besteht ein dringendes Bedürfnis, 
auch für den Bereich der erst nach Inkrafttreten der 
Dienststrafordnung errichteten Bayerischen Bereitschafts
polizei die Dienstvorgesetzten zu bestimmen. Demgemäß 
wird in dem Entwurf die Ermächtigung des Staatsmini
steriums des Innern auf alle staatlichen Polizeiverbände 
ausgedehnt. Auf Grund der vorgesehenen Neufassung 
können ferner für die gemäß Art. 8 POG. neu geschaffene 
Bayerische Polizeischule die Dienstvorgesetzten bestimmt 
werden. 

Der Entwurf ermöglicht auch, die Fälle zu regeln, 
in denen Beamte der staatlichen Polizeiverbände und 
der Bayerisehen Polizeischule innerhalb dieses Gesamt
hereiches abgeordnet oder einer Gemeinde unterstellt 
werden. In dem letzteren Zusammenhang kommen vor 
allem Art. 21 und 47 POG. in Betrac:b.t, .die eine dienst
liche Unterstellung von staatlichen Polizeibeamten unter 
die Gemeinden vorsehen. Soweit danach die Gemeinden 
befugt sind, den unterstellten staatlichen Polizeibeamten 
Weisungen zu erteilen, kann es sich nur um reine Fach
weisungen handeln. Für beamtenrechtliche Entscheidun
gen über die persönlichen Angelegenheiten der unter
stellten staatlichen Polizeibeamten sind in den angeführ
ten Fällen die Gemeinden nicht zuständig. Die Dienst
strafbefugnis des Sta~tes gegenüber seinen Polizei
beamten wird daher durch deren vorübergehende dienst-
11che Unterstellung unter eine Gemeinde nicht berührt. 


